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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde richtet sich gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betreffend
eine einfuhrsteuer- bzw. zollrechtliche Beschlagnahme (Art. 50 des Bundesgesetzes vom
12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [MWSTG; SR 641.20] i.V.m. Art. 83 ZG und Art.
215 der Zollverordnung vom 1. November 2006 [ZV; SR 631.01]). Dabei handelt es sich
um eine grundsätzlich beschwerdefähige öffentlich-rechtliche Angelegenheit ( Art. 82 lit. a
und Art. 83 BGG ).

E. 1.2
Die vorliegend streitbetroffene Beschlagnahme bezweckte, das Zollpfandrecht nach Art. 82
Abs. 1 lit. a ZG durchzusetzen. Das Zollpfand dient unter anderem dazu, die
Einbringlichkeit von Einfuhrsteuerforderungen sicherzustellen (Art. 212 Abs. 1 i.V.m. Art.
200 lit. b ZV ). Insoweit dient die Beschlagnahme also letztlich der Sicherstellung der
Zollforderung (vgl. Urteil 2C_415/2013 vom 2. Februar 2014 E. 6.1). Diese
Sicherstellungsmassnahme kann unabhängig vom Veranlagungs- bzw. vom
Nachleistungsverfahren nach Art. 12 des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das
Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) und auch vor dem bzw. ausserhalb des
Veranlagungs- bzw. des Nachleistungsverfahrens angeordnet werden. Ob der gesicherte
Anspruch besteht, ist im separaten Beschlagnahmeverfahren nur provisorisch und
vorfrageweise zu untersuchen. Die nähere Abklärung der Zahlungspflicht und die
Festsetzung der Abgaben bleiben dem Hauptverfahren vorbehalten (vgl. zur analogen
Situation bei der [altrechtlichen] Sicherstellungsverfügung BGE 73 I 422 E. 3; Urteil
2A.606/1999 vom 22. Mai 2000 E. 4b). Die vorliegende Beschlagnahme erfolgte in einem
vom Veranlagungs- oder Nachleistungsverfahren getrennten, akzessorischen Verfahren.
Der angefochtene Entscheid ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG , da er das
Verfahren über die Beschlagnahme zwecks Sicherstellung beendet (vgl. zur analogen Frage
betreffend die Sicherstellungsverfügung bei den direkten Steuern BGE 134 II 349 E. 1.4;
Urteile 2C_815/2021 vom 23. Dezember 2021 E. 1.1; 2C_523/2020 vom 4. November 2020
E. 1.1, in: StE 2021 B 99.1 Nr. 18). Da die streitbetroffene Beschlagnahme die vorsorgliche
Sicherstellung von Einfuhrsteuerforderungen bezweckt, handelt es sich um eine
vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art. 98 BGG , ungeachtet dessen, dass sie in einem
separaten Verfahren angeordnet worden ist (vgl. BGE 134 II 349 E. 3).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerdeführung legitimiert ( Art. 89 Abs. 1 BGG ). Er hat
seine Beschwerde form- und fristgerecht eingereicht ( Art. 42 und 100 Abs. 1 BGG ). Auf
die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2.1



In Verfahren gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen sind die Beschwerdegründe
auf die Verletzung verfassungsmässiger Rechte beschränkt ( Art. 98 BGG ). Diesbezüglich
gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 147 I
73 E. 2.1 ; 139 I 229 E. 2.2; 136 II 304 E. 2.5).

E. 2.2
Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). In Verfahren gegen Entscheide über vorsorgliche
Massnahmen kann es die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz nur berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig sind oder soweit die Unrichtigkeit auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 98 BGG beruht (vgl. Art. 105 Abs. 2 BGG ).
"Offensichtlich unrichtig" bedeutet "willkürlich" ( BGE 147 I 73 E. 2.2; 140 III 115 E. 2).

E. 3
Der Beschwerdeführer rügt, dass die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig
festgestellt habe. Er beanstandet, die Vorinstanz sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine Zollschuld (recte: Einfuhrsteuerschuld) ausstehe.
Namentlich sei sein ausländischer Wohnsitz kein genügend starkes Indiz, um die Ausfuhr
nach dem Kauf im Jahr 2007 und die spätere Wiedereinfuhr der beschlagnahmten Objekte
anzunehmen.

Diese Rüge ist offensichtlich unbegründet. Die Vorinstanz hatte einzig zu beurteilen, ob ein
hinreichender Verdacht dafür besteht, dass die Objekte in die Schweiz verbracht wurden,
ohne dass dafür Einfuhrabgaben entrichtet worden wären. Diese Würdigung kann das
Bundesgericht nur unter dem Gesichtspunkt der offensichtlichen Unrichtigkeit bzw. der
Willkür prüfen (vgl. oben E. 2.1). Obschon nicht von vornherein ausgeschlossen ist, dass
die Objekte tatsächlich seit dem Kauf im Jahr 2007 (Objekte Nr. vvv, xxx und yyy) bzw.
seit 1999 (Objekt Nr. zzz) in der Schweiz lokalisiert gewesen sein könnten, ist es jedenfalls
nicht offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich, wenn die Vorinstanz aufgrund des
ausländischen Wohnsitzes und des fehlenden Bezugs des Beschwerdeführers zur Schweiz
einen hinreichenden Verdacht dafür angenommen hat, dass der Beschwerdeführer die
Objekte erst kürzlich in die Schweiz verbracht habe.

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Vorinstanz habe den Sicherstellungsbetrag falsch
bemessen. Darin sieht er eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung. Zum Beweis legt er
seiner Beschwerde eine Verfügung der EZV vom 12. August 2021 bei, worin die - vom
Beschwerdeführer weiterhin bestrittenen - Einfuhrabgaben (einschliesslich Verzugszinsen)
auf insgesamt Fr. 32'506.65 festgesetzt werden.

Die Rüge ist offensichtlich unbegründet. Es ist nicht ersichtlich und wird vom
Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern die Schätzung des Gutachters, auf
welcher die Bemessung des Sicherstellungsbetrag beruhte, offensichtlich unrichtig sein soll.
Die Verfügung der EZV vom 12. August 2021 lag der Vorinstanz offenkundig nicht vor. Da
es sich bei dieser Verfügung um ein Novum handelt, kann sie vom Bundesgericht nicht
berücksichtigt werden ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 5
In (materiell) verfassungsrechtlicher Hinsicht beanstandet der Beschwerdeführer, dass die
Beschlagnahme das Willkürverbot ( Art. 9 BV ), sein Recht auf Privatsphäre ( Art. 13 Abs.



1 BV ) und die Unschuldsvermutung ( Art. 32 Abs. 1 BV ) verletze. Diese Rügen
substanziiert er allesamt nicht näher. Darauf ist folglich nicht näher einzugehen ( Art. 106
Abs. 2 BGG ). Stattdessen fokussiert der Beschwerdeführer auf diverse strafprozessuale
und zollrechtliche Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen. Deren Verletzung kann im
vorliegenden Verfahren jedoch nicht überprüft werden ( Art. 98 BGG ; vgl. oben E. 2.1).

E. 6
Der Beschwerdeführer rügt weiter eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben (
Art. 9 BV ). Konkret beanstandet er, dass das Dispositiv der Verfügung der EZV vom 9.
Dezember 2019 widersprüchlich und der Erlass der Verfügung im Allgemeinen
rechtsmissbräuchlich sei. Es werde fälschlicherweise der Anschein erweckt, dass er durch
die Bezahlung einer Kaution von Fr. 56'000.-- die Freigabe der beschlagnahmten Objekte
erwirken könne.

Diese Rüge ist offensichtlich unbegründet. Aus Ziff. 3 der Verfügung der EZV vom 9.
Dezember 2019 geht in der gebotenen Deutlichkeit hervor, dass die Bezahlung der Kaution
nicht die unmittelbare Freigabe zur Folge hätte, da auch die Genfer Staatsanwaltschaft die
Objekte beschlagnahmt habe. Der Beschwerdeführer macht denn auch gar nicht erst
geltend, dass er tatsächlich geglaubt habe, mit Bezahlung der Kaution die Freigabe erwirken
zu können. Eine Verletzung von Art. 9 BV ist nicht ersichtlich.

E. 7
Zusammengefasst ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid keines der rechtsgenüglich
gerügten verfassungsmässigen Rechte im Sinne von Art. 98 BGG verletzt.

E. 8
Die Beschwerde ist unbegründet und abzuweisen. Die Gerichtskosten sind dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Es ist keine Parteientschädigung
geschuldet ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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